
G
Grundgesetz

Artikel 3 Abs. 2
Männer und Frauen

sind gleichberechtigt.

Internationaler

im Kreis Plön
FRAUENTAG
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Filmvorführung
Wir zeigen einen

Spielfilm über
die Entstehung

des Grundgesetzes
Artikel 3 Absatz 2

18.00-21.00 Uhr | Mucheln
LandFrauenVerein Selent und Umgebung

Dorfgemeinschaftshaus | Plöner Landstraße

15.00-18.00 Uhr | Preetz
Haus am Klostergarten

Klosterstraße 4

19.30-22.30 Uhr | Schönkirchen
Sitzungssaal Gemeindebüro Schönkirchen

Mühlenstraße 48

19.30-22.30 Uhr | Passade
Passader Frauenstammtisch & KopF e.V.

Dörpshuus | Tegelredder 1

Eintritt frei | Alle Veranstaltungen sind öffentlich



Veranstalterin:

im Kreis Plön
AG der Gleichstellungsbeauftragten

Kreis Plön

Telefon: 04522 743-275
Sonja Reese-Brauers

Stadt Plön

Telefon:  04522 505-722
Ulrike Torges

Amt Lütjenburg

Telefon: 04381 4020-28
Julia Plöger

Amt Schrevenborn

Telefon: 0431 2409-905
Mareike Menzel

Stadt Schwentinental &
Amt Selent-Schlesen

Telefon: 04307 811-245
Maike Zielewski

Stadt Preetz

Telefon: 04342 303-276
Yvonne Deerberg

Internationaler Frauentag 

Männer und Frauen sind gleichberechtigt 

Sternstunde der Gleichstellung 

Am 8. März zeigt die AG der Gleichstellungsbeauftragten im 
Kreis Plön an vier Orten einen Film. In diesem ist zu sehen, wie  
Elisabeth Selbert (dargestellt von Iris Berben) eine 
bundesweite Kampagne für den Gleichberechtigungssatz 
startet und Unterstützung von tausenden von Frauen für ihren 
erbitterten Kampf um Gleichberechtigung bekommt. 
Schließlich erlebt sie einen grandiosen Triumph, als ihr Antrag 
im neuen Grundgesetz unter Artikel 3 Absatz 2 aufgenommen 
wird.

Der Internationale Frauentag 
wird seit 1911 weltweit am 8. März als “Tag für die Rechte der 
Frauen” mit Impulsen für die Umsetzung von Gleichberechtigung 
gefeiert. Damals feierten Frauen zum ersten Mal einen Frauentag, 
an dem sie sich für Gleichberechtigung und das Wahlrecht für 
Frauen einsetzten.

Sie denken, 
da sind wir längst angekommen? Doch in der Realität ist das in 
vielen Fällen nicht so! Betrachten wir zum Beispiel die 
Kommunalpolitik, sehen wir, dass nur eins von zehn Rathäusern in 
Deutschland von einer Bürgermeisterin regiert wird! Wie sieht es 
kommunalpolitisch im Kreis Plön aus: Seit 1987, also in fast 30 
Jahren, ist der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten des 
Kreises Plön um ganze 4 % gewachsen! Auf welche Höhe? Auf 
magere 20,6 %. Frauen sind also noch weit davon entfernt, in der 
Kommunalpolitik auch nur annähernd so repräsentiert zu sein, wie 
es ihrem gesellschaftlichen Anteil entspricht und wie es im Grund-
gesetz seit Mai 1949 steht. 

Dass das Recht auf 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen überhaupt im 
Grundgesetz steht, haben wir den „Müttern des Grundgesetzes“ zu 
verdanken. Namentlich waren es die Politikerinnen Elisabeth 
Selbert, Helene Weber, Frieda Nadig und Helene Wessel. Ohne 
deren Engagement im Parlamentarischen Rat (Verfasser des 
Grundgesetzes) und dem Einsatz vieler Frauen, die sich in der 
Öffentlichkeit für die volle Gleichberechtigung stark machten, wäre 
diese Formulierung nicht in das Grundgesetz aufgenommen 
wurden.

Nach der Filmvorführung gibt es die Gelegenheit, sich bei einem 
kleinen Snack  auszutauschen.
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Wir fordern die Umsetzung
des Grundgesetzes!
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